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Vorwort
Trinkwasser ist unser Lebenselexier. Die  
Versorgung unserer Bevölkerung mit ein-
wandfreiem Trinkwasser ist eine zentrale  
Aufgabe.

Die Wetterextreme der letzten Jahre stellen 
viele kleine Wasserversorger, vor allem im 
ländlichen Raum, vor große Herausforde-
rungen. Mengenprobleme durch Trockenheit 
oder Qualitätsprobleme aufgrund starker 
Niederschläge sind zu bewältigen. Daneben 
bedürfen oft auch altersbedingte bauliche 
Mängel einer fachgerechten Sanierung.

Diese Broschüre soll Ihnen eine Hilfestellung 
bei der nachhaltigen Sicherung Ihres Trink-
wassers sein. Kümmern wir uns um unser 
kostbares Gut – um unser Trinkwasser. Wir 
helfen Ihnen dabei.

Dr. Stephan Pernkopf 
Landesrat für Umwelt,  

Landwirtschaft und Energie 
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1 Allgemeines

6

Trinkwasser ist – nach dem österreichischen 
Lebensmittelbuch – Wasser, das im natürlichen 
Zustand oder nach Aufbereitung geeignet ist, 
vom Menschen ohne Gefährdung seiner Ge-
sundheit ein Leben lang genossen zu werden 
und das geruchlich, geschmacklich und dem 
Aussehen nach einwandfrei ist.

Trinkwasser ist für alle Menschen un
verzichtbar und muss deshalb in bester Qua-
lität und in ausreichender Menge zur Verfü-
gung stehen. Für die Gesellschaft stellt eine 
sichere und zuverlässige Trinkwasserversor-
gung die Grundlage für Gesundheit, Wohl-
stand und eine funktionierende Wirtschaft 
dar. Dies soll nicht nur im dicht bebauten 
Siedlungsgebiet, sondern auch im ländlichen 
Raum gewährleistet sein.

Mit der vorliegenden Broschüre sollen Mittel 
und Wege aufgezeigt werden, wie die Ver-
sorgung mit einwandfreiem Trinkwasser auch 
im ländlichen Raum gewährleistet werden 
kann. Dabei werden sämtliche Möglichkeiten 
von der Neuerrichtung von Einzelwasser
versorgungsanlagen bis zum Anschluss an 
bestehende Wasserversorgungsanlagen be-
trachtet. Neben den rechtlichen und organisa-
torischen Grundlagen stehen dabei vor allem 
kostengünstige und innovative Bauweisen im 
Vordergrund. Auf Basis von Auswertungen von 
bereits errichteten Anlagen werden Durch-
schnittskosten angeführt, die zur Kosten-
schätzung künftiger Projekte herangezogen 
werden können.
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Die Witterungsverhältnisse der letzten 
Jahre, besonders die Abfolge von länge
ren Trockenperioden und Starkregener-
eignissen, stellen vor allem im ländlichen 
Raum die Einzelwasserversorgung aus 
Hausbrunnen vor zunehmende Probleme. 

Kleine lokale Wasserspender weisen auf 
Grund von Trockenperioden oft mangeln-
de Ergiebigkeit auf, die häufig mit Quali-
tätsproblemen wie Trübung nach Nieder-
schlägen gepaart ist. Zudem ergeben sich 
erhöhte Anforderungen an die Wasser-
qualität durch das Erfordernis regelmä-
ßiger Qualitätsnachweise für Milchliefe-
ranten, Direktvermarkter und Tourismus-
betriebe. Auch ist das Qualitätsbewusst-
sein im Allgemeinen gestiegen. 

Davon betroffene Liegenschaften im  
ländlichen Raum stehen vor der Heraus- 
forderung, die Situation ihrer Trinkwas-
serversorgung nachhaltig zu verbessern. 
Dies kann einerseits durch die Erschlie-
ßung weiterer Wasserspender oder durch 
den Anschluss an andere bestehende 
Trinkwasserversorgungsanlagen erfol-  
gen.

2 Ausgangssituation
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Grundsätzliche Entscheidungs hilfe 
für eine nachhaltige Trinkwasser-
versorgung im ländlichen Raum

Eine nachhaltige Trinkwasserversorgung  
ist dann erreicht, wenn die Trinkwasser
gewinnung auch für die nächste Generation  
in Menge und Qualität gesichert bleibt.

Bei der Entscheidungs�ndung sind die nach-
folgenden Rahmenbedingungen zu berück-
sichtigen.

»	Sind Quelle bzw. Brunnen unmittelbar  
vorhanden? (Menge, Qualität)

»	Ist eine bestehende Wasserversorgungs
anlage im Nahbereich vorhanden?

»	Topogra�sche Gegebenheiten (Höhe, Lage) 
des zu versorgenden Objektes

»	Hydrogeologische Unsicherheit bei der  
Errichtung des Wasserspenders

»	 Wirtschaftlichkeit des Wasserspenders  
(erzielbare Menge, Qualität)

»	Errichtungs- und Betriebskosten

»	Ausfalls- und Betriebsicherheit
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Eigener Wasserspender	

»	 Unabhängigkeit			 

»	 Eigenverantwortung			 

»	 hohes Ausfallsrisiko  
	 (Trockenheit, Hochwasser)

»	 starke Abhängigkeit der Entscheidung  
	 vom individuell vorhandenen Wasser- 
	 dargebot (Menge, Qualität)

»	 große Kostenbandbreite		

�« 	näheres siehe Kapitel 3 
	

Anschluss an eine bestehende  
Wasserversorgung

»	 bedingte Abhängigkeit

»	 reduzierte Eigenverantwortung

»	 niederes Ausfallrisiko

»	 Gemeinschaftssinn der Benützer  
	 (Vertrag)

»	 keine Kostenexplosion

�« 	näheres siehe Kapitel 4
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Die Trinkwasserversorgung im ländlichen Raum 
erfolgt in der Regel über Einzelwasserversor-
gungsanlagen. Als Wasserspender kann entwe-
der eine Quellfassung oder ein Hausbrunnen 
dienen. Die Wasserfassung sollte so ergiebig 
sein, dass auch der erhöhte Wasserbedarf im 
Sommer abgedeckt werden kann. Im Durch-
schnitt verbraucht eine Person ca. 120 l Wasser 
pro Tag, an heißen Sommertagen kann diese 
Menge deutlich steigen. Für eine vierköp�ge 
Familie sollte deshalb zumindest eine Wasser-
menge von ca. 900 l pro Tag zur Verfügung 
stehen. In der Regel reicht deshalb eine Ergie-
bigkeit von knapp einem Liter pro Minute.

Reicht die Ergiebigkeit der Wasserfassung 
nicht für eine direkte Entnahme über eine 
Pumpe mit Windkessel, so ist die Errichtung 
eines Speicherbehälters erforderlich. Dieser 
sollte so groß ausgeführt werden, dass zumin-
dest der Tageswasserverbrauch gespeichert 
werden kann.

Je nach Wasserqualität kann unter Umstän-
den die Aufbereitung des Wassers erforderlich 
sein. Ist das Wasser beispielsweise verkeimt,  
so kann es relativ einfach mittels ultravio-
lettem Licht entkeimt werden. Derartige  

UV-Entkeimungsanlagen gibt es standard
mäßig auch bereits für Einzelwasserver-
sorgungsanlagen. Ist die Errichtung einer 
UV-Entkeimung notwendig, so sollte diese 
im Zulauf des Speicherbehälters eingebaut 
werden. Im Speicher be�ndet sich dann das 
bereits entkeimte Trinkwasser.

3.1 Bauliche Ausführung von Brun -
nen bzw. Quellen (inkl. Sanierung)

Die Herstellung von Wasserversorgungs- 
anlagen sollte in jedem Fall durch einen  
befugten Brunnenbauer oder Baumeister  
mit entsprechender einschlägiger fachlicher 
Erfahrung durchgeführt werden. Mängel 
bei der Ausführung, wie z. B. fehlende Fil-
terschicht, fehlender Lehmschlag, falsches 
Versetzen der Brunnenringe etc. können oft 
gar nicht oder nur unter unverhältnismäßig 
hohem Aufwand saniert werden.

Vor Errichtung eines Brunnens oder einer 
Quellfassung sollte durch einen Fachkundigen 
das Einzugsgebiet betrachtet werden. Obwohl 
das tatsächliche Einzugsgebiet der Wasser-
fassung oft nicht unmittelbar festzustellen 

ist, sollten sich im unmittelbaren Nahbereich 
oberhalb der Wasserfassung keine grundwas-
sergefährdenden Anlagen be�nden. Wasser-
fassungen sollten beispielsweise nicht unter-
halb von Mistlagerstätten angelegt werden. 
Auch eine Viehweide oder eine Wildfütterung 
können zu einer bakteriologischen Beein-
trächtigung der Wasserqualität führen.

Zur Feststellung der Ergiebigkeit einer Wasser-
fassung ist ein mehrstündiger Probepumpver-
such durchzuführen. Während des Pumpversu
ches wird das Absinken des Wasserspiegels im 
Brunnen beobachtet. Gegen Ende des Pump-
versuches ist eine Wasserprobe durch eine 
sachkundige Person, beispielsweise den Brun-
nenbauer, zu entnehmen und einer befugten 
Prüfanstalt zur Analyse zu übermitteln. Bei  
weiteren regelmäßigen Analysen der Wasser-
qualität sollte auch die Probenahme durch 
einen befugten Vertreter einer Untersuchungs-
anstalt durchgeführt werden.

Tritt das Wasser frei aus der Quelle aus, so  
kann die Ergiebigkeit recht einfach mittels 
Kübel und Stoppuhr gemessen werden. Auch 
die Wasserprobe kann dem freien Auslauf ent-
nommen werden.

3 Eigene Wasserspender (Brunnen, Quellen)
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3.1.1 Schachtbrunnen

Schachtbrunnen werden häu�g bei schott
rigem Untergrund und seicht liegendem 
Grundwasserspiegel ausgeführt. Der Schacht-
durchmesser beträgt in der Regel einen Meter. 
Die Errichtung erfolgt meist mittels offener 
Baugrube, in die die entsprechenden Brun-
nenringe versetzt werden. Der Wassereintritt 
erfolgt über die offene Brunnensohle bzw. 
über seitliche Schlitze in den unteren Brun-
nenringen.

Sanierung von Schachtbrunnen:

Die Sanierung eines Schachtbrun-
nens ist unter gewissen Vorausset-
zungen möglich. 

In erster Linie müssen Maßnahmen 
ergriffen werden, die das Eindrin-
gen von Ober�ächenwasser in den 
Brunnen verhindern. Brunnensa-
nierungen sollen nur von befugten 
Fach�rmen durchgeführt werden.
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3.1.2 Bohrbrunnen

Der Bohrbrunnen ist die am häu�gsten ver-
wendete Möglichkeit Grundwasser zu erschlie-
ßen. Dabei wird eine vertikale Brunnenboh-
rung bis in die gewünschte Tiefe hergestellt. 
Wird Wasser vorgefunden, dann wird der  
Brunnen ausgebaut. Dabei wird in das Bohrloch 
die Brunnenverrohrung eingebaut. Diese hat 
meist einen Durchmesser von zumindest  
125 mm und besteht aus einem Sumpfrohr  
mit Boden, einem geschlitzten Filterrohr so- 
wie daran anschließend einem entsprechend 
langen Vollrohr. Der Hohlraum zwischen Bohr-
wand und Brunnenrohr wird durch desin�zier
ten Filterkies bzw. darüber mit Quellton und 
Aushubmaterial verfüllt. Der Quellton ver-
hindert das Einsickern von ober�ächennahem 
Wasser in den Brunnen bzw. das Grundwasser.

Nach abgeschlossenem Ausbau des Brunnens 
wird dieser entsandet, klargepumpt und ent-
keimt. Erst dann kann ein Pumpversuch durch-
geführt werden, bei dem die Ergiebigkeit des 
Brunnens festgestellt wird. Auch eine Wasser-
probe zur Feststellung der Wasserqualität kann 
erst nach erfolgtem Brunnenausbau und Ent-
keimung genommen werden.

Sobald Ergiebigkeit und Qualität des er-
schroteten Wassers als ausreichend klassifi-
ziert sind, kann der Brunnen fertig gestellt 
werden. Dabei ist noch der Brunnenvor-
schacht zu versetzen, dieser ist jedenfalls 
mindestens 50 cm über das anstehende Ge-
lände zu ziehen. Der Einstieg muss über einen 
Einstiegsdeckel möglich sein, der so ausge-
führt ist, dass er das Eindringen von Ober
flächenwasser verhindert (tagwasserdichter 
Einstiegsdeckel).

Sanierung von Bohrbrunnen:

Bei der Sanierung von Bohrbrun-
nen wird der Brunnen nach vor-
heriger Inspektion mittels Spezial-
kamera regeneriert. Dies erfolgt in 
der Regel durch eine Kombination 
von mechanischen und/oder chemi
schen Regenerationsmaßnahmen. 
Diese Leistungen sollen nur von 
befugten Fachleuten durchgeführt 
werden.
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3.1.3 Quellfassungen

Allgemeines:

Quellaustritte sind durch ein zu Tage treten  
von Grundwasser gekennzeichnet. Bei der 
Herstellung von Quellfassungen muss die 
Quelle bis an die Stelle aufgeschürft werden, 
an der eine Fassung in hygienisch und tech-
nisch einwandfreier Weise möglich ist. 

Dabei wird den Wasseraustrittsstellen vor-
sichtig nachgegraben. Es ist darauf zu achten, 
dass die undurchlässige Schicht, die zum Aus-

tritt des Wassers führt, nicht durchstoßen 
wird, da ansonsten die Gefahr des „Durchfal-
lens” des Wassers besteht. Auch ein Aufstauen 
der Quelle ist jedenfalls zu vermeiden, damit 
das Wasser nicht seitlich ausbricht.

Die Quelle wird mittels einer Sickerleitung 
oder Sickergalerie gefasst und durch wasser-
dichte Abdeckung entsprechend gegen Verun-
reinigung geschützt. Das gefasste Wasser wird 
frei in eine Quellstube mit Überlauf geleitet, 
von wo sie der Wasserversorgungsanlage zu-
geführt wird.

Errichtung von Quellfassungen:

Beim Errichten einer Quellfassung muss der 
Austrittspunkt der Quelle aus dem Unter-
grund durch das Graben einer Künette in der 
Regel mit einem Bagger freigelegt werden.  
Die Feinarbeit, das heißt das Freilegen der 
wasserführenden Schicht bzw. Kluft, sollte in 
der Regel händisch erfolgen. 

Nachdem der Quellaustritt einmal freige- 
legt ist, sollte abgewartet werden, ob tat-
sächlich der richtige Quellaustritt gefunden 
wurde. Dies ist normalerweise der Fall, wenn 
nach mehreren Stunden immer noch die  
gleiche Wassermenge austritt. Geht die  
Wassermenge stark zurück, so kann es sein, 
dass nur das im umgebenden Boden zwi
schengespeicherte Wasser ausgelaufen ist  
und der tatsächliche Quellaustritt noch nicht 
erreicht wurde. In diesem Fall muss dem 
Wasser wiederum vorsichtig nachgegraben 
werden, bis der wirkliche Quellaustritt er-
reicht ist. 

Für das Freilegen der Quelle sollte zumin- 
dest ein ganzer Arbeitstag eingerechnet 
werden.
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Das beim Freilegen gewonnene Material sollte 
nicht wieder für die Quellfassung verwendet 
werden. In der Regel wurde früher zu grob-
körniges Material verwendet. Außerdem sollte 
bei der Neufassung von Quellen nur Quarzkies 
verwendet werden. Quarzkies enthält keine 
Nährstoffe und neigt deshalb nicht zur Ver-
wurzelung.

Ist der Quellaustritt erreicht, so wird die Quell-
fassung neu gebaut. Dabei sollte der für die 
Fassung verwendete Kies jedenfalls in ver-
schlossenen Säcken antransportiert werden. 

Der in den Säcken abgefüllte Kies ist bereits 
entkeimt, dennoch sollte er aber unmittelbar 
nach dem Einbau noch einmal mit Chlorlauge 
oder ähnlichem desin�ziert werden. 

In den Kies bzw. unter den Kies werden die 
Drainagerohre eingelegt. Diese sollen allsei-
tig geschlitzt sein. Bei unten geschlossenen 
Rohren kann sich an der Unterseite leicht ein 

Die Quelle wird vor-
sichtig freigelegt.

Das Drainagerohr wird in Filterkies verlegt und 
nach vorne abgedichtet. Der Filterkies wird im 
eingebauten Zustand entkeimt.
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Bakterienfilm bilden, der die Wasserqualität 
beeinträchtigt. Die perforierte Rohrstrecke  
soll möglichst lang sein, mindestens zwei bis 
vier Meter.

Der Drainagekies wird nach oben hin mit 
einem Vlies abgedeckt, wobei dieses Vlies ge-
sondert desinfiziert werden muss. Über das 
Vlies kommt die Tonsperre, die am besten 
ebenfalls aus in Säcken abgefüllten Quellton-
kügelchen hergestellt wird. Knapp über bzw. 
neben der Tonsperre wird eine „Überdrainage“ 
zur Ableitung von eindringendem Nieder-
schlagswasser verlegt. 

Danach wird die Quellfassung mit Aushub
material verfüllt. Das erschrotete Wasser 
fließt frei aus der Quellfassung aus und wird 
dem Quellsammelschacht zugeführt. Von 
diesem Sammelschacht fließt das Wasser 
weiter ins Versorgungsnetz. 

Entscheidend ist, dass der Quellsammel-
schacht über einen Quellüberlauf verfügt. 
Dieser muss so angeordnet sein, dass ein 
Rückstau von Wasser in die Quellfassung aus-
geschlossen ist. Der Überlauf muss mit einer 
Froschklappe gegen das Eindringen von  
Kleinlebewesen gesichert sein.

Sanierung von Quellfassungen:

Bei der Sanierung von Quellfassun
gen ist grundsätzlich zu unterschei-
den, ob die Fassung selbst oder die 
sonstigen baulichen Anlagen (Quell-
sammelschacht, Überlauf, Sandfang) 
saniert werden. Gerade die Sanierung 
von bestehenden Quellfassungen ist 
eine Tätigkeit, bei der Fachwissen  
und Erfahrung unbedingt erforder-
lich sind. Die Arbeiten sollten des-
halb jedenfalls von einem erfahrenen 
Brunnenbauer durchgeführt werden.
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links: Quellfassung vor Sanierung 
unten: Quellfassung nach Sanierung
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Eine Sanierung einer bestehenden Quellfas-
sung entspricht in der Regel einem Neubau 
der Fassung. Dabei muss der Quellaustritt sehr 
vorsichtig freigelegt werden. Je kleiner das 
dabei verwendete Gerät ist, desto besser ist es.

Um die Aufenthaltszeiten im Schacht kurz 
zu halten und möglichen Bakterienanwuchs 
hintan zu halten, ist auf eine gute Durchströ-
mung des gesamten Bauwerkes zu achten. 
Oftmals ist es deshalb sinnvoll, die bestehen-
de Anlage abzutragen bzw. außer Betrieb zu 
nehmen und daneben eine neue Anlage zu 
errichten.

Sanierung von bestehenden 
Quellsammelschächten:

Bestehende Schachtbauwerke wei
sen eine Reihe von Schwachstellen 
auf, die im Rahmen einer Sanierung 
beseitigt werden müssen. Undichte 
Schachtfugen, meist ohne einge-
legter Dichtung müssen mit ge-
eignetem Dichtmörtel abgedichtet 
werden, erforderlichenfalls ist das 
Verpressen der Fugen mittels Injek-
tionsverfahren notwendig. Grund-
sätzlich sollte der gesamte Schacht 
voll�ächig behandelt werden. Falls 
möglich sollte eine Außendich-
tung mittels Tonsperre eingebracht 
werden.

Ist der Ablauf nicht sohlgleich angeordnet, 
muss eine eigene Entleerungsleitung einge-
baut werden. Meist muss auch der Überlauf 
saniert werden. Sämtliche Rohrdurchführ
ungen sind zu kontrollieren und meist zu  
erneuern. Dabei sollten neue Kernbohrun
gen hergestellt und Dichtungen verwendet 
werden, die dem Rohr leichte Bewegungen  
ermöglichen. Dadurch können auch durch  
geringe Setzungen keine Schäden an der  
Anlage entstehen.

Eine Schwachstelle stellen oftmals auch die 
Schachtabdeckungen dar. Einstiege oder 
Kontrollöffnungen sind mindestens 30 cm 
über das anstehende Gelände zu ziehen und 
müssen tagwasserdicht ausgeführt sein. Dies 
bedeutet, dass sie keinesfalls geteilt sein 
dürfen, mit einem Gefälle zur Seite auszu
führen sind, über eine Gummidichtung ver-
fügen und das Eindringen von Niederschlags-
wasser mittels Abtropfnase oder ähnlichem 
verhindert wird. 

Jedes Schachtbauwerk benötigt eine Be- und 
Entlüftung. Diese ist jedenfalls mittels Insek-
tengitter zu sichern und sollte nicht über dem 
freien Wasserspiegel angeordnet sein.

Quellsammelschacht
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3.2 Standortfindung des  
Wasserspenders

3.2.1 Allgemeines

Im Zuge der Standort�ndung sollte jedenfalls 
die Situation der Wasserversorgung der be-
nachbarten Liegenschaften betrachtet werden. 
Grundsätzlich ist es vor Errichtung einer 
Einzelwasserversorgungsanlage deshalb sinn-
voll, mit allen Nachbarn in einem Umkreis von 
ca. 500 m das Gespräch zu suchen und Mög-
lichkeiten für eine gemeinsame Nutzung von 
Wasserspendern zu besprechen.

Die Vorgehensweise bei der Standort�ndung 
für einen Hausbrunnen ist in erster Linie 
abhängig von der jeweiligen geologischen 
Situation. Generell sollte die Wasserfassung 
nicht im Nahbereich von Grundwasser ge-
fährdenden Anlagen (z. B. Sickerschächte, 
Versickerungsmulden…) errichtet werden. 
Auch auf die Nutzung des umgebenden Be-
reiches sollte Bedacht genommen werden. 
Intensive landwirtschaftliche Nutzung, sei es 
als Viehweide oder das Aufbringen von Wirt-
schaftsdünger (Gülle, Jauche, Mist) kann die 
Wasserqualität beeinträchtigen.

3.2.2 Einfache Verhältnisse

Einfache Verhältnisse liegen vor, wenn ein 
bekannter Grundwasserkörper vorhanden ist, 
wenn eine Quelle besteht oder wenn eine  
bestehende Brunnenanlage saniert werden 
kann.

Bei bestehenden Wasserspendern kann die ak-
tuelle Wasserqualität durch eine Wasserprobe 
leicht geklärt werden.

Bei bekannten Grundwasserkörpern kann der 
Grundwasserspiegel entweder durch Probe-
schürfe oder durch Messung in benachbar-
ten Brunnen festgestellt werden. Im Bereich 
des Grundwasserkörpers kann ein geeigneter 
Standort durch einen Fachmann festgelegt 
werden.

Soll eine Quelle gefasst werden, so ist der 
Standort in der Regel bereits vorgegeben. 
Liegt dieser nicht auf Eigengrund ist eine 
wasserrechtliche Bewilligung erforderlich. Vor  
Inangriffnahme der Arbeiten sollte das un-
mittelbare Einzugsgebiet der Quelle durch 
einen Fachmann begutachtet werden. Weide
nutzung, das Bestehen von Wildfütterungs-
stellen oder das Verletzen der humosen  
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Deckschichten durch Straßenbauten oder 
Hangrutschungen können die Wasserqualität 
negativ beeinträchtigen. 

In einem ersten Schritt könnte die Quelle  
provisorisch durch ein Rohr gefasst werden 
und mittels Kübelmessung die Schüttung 
annähernd festgestellt werden. Im besten 
Fall sollten die regelmäßigen Messungen der 
Quellschüttung über ein Jahr fortgeführt 
werden, damit auch Schwankungen in der 
Wassermenge über den Jahresverlauf festge-
stellt werden können. Starke Schwankungen 
weisen auf einen hohen Ein�uss von Nieder-
schlagsereignissen hin. Derartige Quellen sind 
sehr anfällig für bakteriologische Verschmut-
zung, Trübung etc.

Besteht bereits eine Wasserversorgungsanlage, 
so sollte diese von einem Fachmann begut-
achtet werden.  Dieser sollte die notwendigen 
Sanierungsschritte festlegen. Allenfalls be-
steht die Möglichkeit, das Grundwasser aus 
einem neuen, unmittelbar daneben be�nd-
lichen Brunnen zu gewinnen. Dabei muss der 
alte Brunnen entweder saniert oder ordnungs-
gemäß verfüllt werden.

3.2.3 Schwierige Verhältnisse

Ist es nicht möglich, bekannte Grundwas-
serkörper zu nutzen, so ist jedenfalls die Be-
ratung eines Fachmannes erforderlich. Aus-
gehend von einer Analyse der geologischen 
Verhältnisse können unter Berücksichtigung 
von Erfahrungen, die aus bestehenden Anla-
gen gewonnen wurden, mögliche Standorte 
festgelegt werden. Nach Herstellung des Ein-
vernehmens mit den jeweiligen Grundstücks-
eigentümern wird der genaue Standort (Bohr-
punkt) oftmals unter Mithilfe eines Radiästhe-
ten (Wünschelrutengängers) festgelegt.

3.3 Risiken beim Bau und Betrieb 
von eigenen Wasserspendern

3.3.1 Brunnenerrichtung

Ist auf Grund bereits vorliegender Untersu-
chungen, Messungen oder bereits gemachter 
Erfahrungen nicht sicher von einer ausrei-
chenden erschrotbaren Wassermenge mit ent-
sprechender Qualität auszugehen, so bringt 
jede Brunnenerrichtung ein beträchtliches 
Risiko mit sich.

Quantität:

Um eine ausreichende Versorgungs-
sicherheit zu gewährleisten, soll der 
Hausbrunnen auch in trockenen Zei-
ten den gesamten Wasserbedarf der 
Liegenschaft abdecken. Unter der An-
nahme von vier ständigen Bewohnern 
ergibt sich ein täglicher Wasserbedarf 
an heißen Sommertagen von ca. 900 l.

Qualität:

Das durch den Brunnen erschrotete 
Wasser muss jedenfalls der Trinkwas-
serverordnung entsprechen. Ist dies 
nicht der Fall, kann der Brunnen nicht 
oder nur eingeschränkt für Trink
wasserzwecke verwendet werden. In 
manchen Fällen ist eine Aufbereitung 
des Wassers möglich (Eisenentfer-
nung, UV-Entkeimung), oftmals ist 
jedoch die Entfernung dieser Inhalts-
stoffe technisch zu aufwändig und 
damit zu kostenintensiv (z. B. Nitrat-, 
Pestizid-, Ammoniumentfernung).
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3.3.2 Betrieb des Brunnens

Die Witterungsverhältnisse der letzten Jahre, 
besonders die Abfolge von längeren Trocken-
perioden und Starkregenereignissen, stellen 
für Hausbrunnen zunehmend Probleme dar. 
Zum einen weisen private Wasserspender wäh-
rend Trockenperioden oft mangelnde Ergie-
bigkeit auf, die häu�g mit Qualitätsproblemen 
wie Trübung nach Niederschlägen gepaart 
ist. Während Trockenzeiten kann die Versor-
gung deshalb oft nur mittels Wassertransport 
durch örtliche Feuerwehren aufrechterhalten 
werden.

Zum anderen liegen Hausbrunnen oft in Über-
schwemmungsbereichen von Fließgewässern. 
Bei entsprechenden Hochwasserereignissen 
werden diese für längere Zeit vor allem bak-
teriologisch beeinträchtigt und können erst 
nach Abklingen des Hochwassers und Reini-
gung und Desinfektion wieder in Betrieb ge-
nommen werden.

3.4 Errichtungskosten von eige -
nen Wasserspendern

Je nach Art des Brunnens, dessen Tiefe und 
den jeweiligen geologischen Verhältnissen 

sind die Errichtungskosten von Hausbrunnen-
anlagen sehr unterschiedlich.

Werden einfache Verhältnisse angetroffen,  
wie z. B. bei seicht liegendem Grundwas
serkörper oder bei gut erreichbaren Quell
austritten, sind die Kosten gut kalkulierbar 
und liegen in einem Rahmen von wenigen 
tausend Euro. Beispielhaft seien die Kosten für 
einen 10 m tiefen Bohrbrunnen DN 125 mm 
in Höhe von ca. 3.300,- Euro angeführt. Dazu 
kommen noch die Kosten für die erforder-
lichen maschinellen und elektrotechnischen 
Anlagen (Pumpe, Windkessel etc.), die not-
wendigen Leitungen sowie eventuell erforder-
liche Speicherbehälter. Je nach Anlagenver-
hältnissen können diese recht unterschiedlich 
sein. 

Sind die Verhältnisse nicht so einfach und ist 
beispielsweise die Errichtung eines Tiefbrun-
nens nötig, so ist mit deutlich höheren Kosten 
zu rechnen. Zudem bleibt natürlich immer 
das Risiko bestehen, dass gar kein geeignetes 
Wasser erschrotet wird.

Die links angeführten Preisbandbreiten stellen 
eine Grundlage für Kostenschätzungen dar.

Quellfassung Euro 3.500,- bis Euro 4.000,-

Quellsammelschacht Euro 3.200,- bis Euro 3.600,-

Bohrbrunnen pro lfm Bohrung/Verrohrung Euro 150,- bis Euro 180,-

Brunnenvorschacht inkl. Pumpe Euro 1.200,- bis Euro 2.000,-

UV-Anlage Euro 1.500,- bis Euro 3.500,-

Hoch- oder Tiefbehälter pro m� 
(je nach Größe und Materialwahl)

Euro 300,- bis Euro 700,-

Schätzkosten für Einzelwasserversorgungsanlagen:



21

Besteht die technische Möglichkeit an eine 
bestehende Wasserversorgungsanlage (WVA) 
anzuschließen, so ist diese Möglichkeit  
unter Abwägung aller Kosten und Risiken  
zu prüfen. 

Bei einer bestehenden bereits genutzten  
Wasserversorgungsanlage bestehen hinsicht-
lich der zur Verfügung stehenden Menge  
und der Qualität kaum Unwägbarkeiten. 
Sind noch keine Informationen verfügbar, 
so können diese durch relativ einfache und 
kostengünstige Maßnahmen (Wasserunter-
suchung, Kurzpumpversuch) rasch beschafft 
werden.

Besteht Klarheit bezüglich guter Qualität  
und ausreichender Quantität des Trinkwas- 
sers, so können die zu erwartenden Investi-
tionskosten mittels der angeführten Kosten-
ansätze (ab Seite 32) recht leicht abgeschätzt 
werden. 

Da nur mehr Leitungen und Sonderbauwerke 
errichtet werden müssen, sind die zu erwar-
tenden Kosten klar kalkulierbar und es besteht 
kein Risiko hinsichtlich der erforderlichen In-
vestitionskosten.

4.1 Rechtliche Situation

4.1.1 Hausbrunnen

Der Anschluss an einen bestehenden Haus-
brunnen eines anderen Liegenschaftsbe-
sitzers ist natürlich möglich und sinnvoll. 
Rechtlich gesehen hat dies die Konsequenz, 
dass durch den zusätzlichen Anschluss die 
gesamte Wasserversorgungsanlage eine was-
serrechtliche Bewilligung benötigt und dass 
die Anlage zukünftig dem Lebensmittel
sicherheits- und Verbraucherschutzgesetz 
und der Trinkwasserverordnung unterliegt.  
Trotz dieses Aufwandes und der Kosten 
(Fremdüberwachung) macht eine gemein-
same Nutzung einer bestehenden Wasser-

versorgungsanlage, sofern die Wassermenge 

ausreichend und die Qualität einwandfrei ist, 

betriebswirtschaftlich jedenfalls Sinn. Sämt-

liche laufende Kosten (Energie, Wartung, 

Wasseruntersuchung etc.) und Reinvestiti-

onskosten (Pumpentausch etc.) können auf 

alle Nutzer aufgeteilt werden. Auch Maßnah-

men zur Hebung der Versorgungssicherheit, 

wie z. B. die Errichtung eines Hochbehälters, 

sind leichter finanzierbar.

4 Anschluss an eine WVA
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4.1.2 Wassergenossenschaft

Gemäß § 81 (2) Wasserrechtsgesetz sind Ge-
nossenschaften verp�ichtet [...], benachbarte 
oder im Bereich des genossenschaftlichen Un-
ternehmens be�ndliche Liegenschaften und  
Anlagen auf Antrag ihres Eigentümers oder Be- 
rechtigten nachträglich einzubeziehen, wenn 
ihnen dadurch wesentliche Vorteile und den 
bisherigen Mitgliedern keine wesentlichen 
Nachteile erwachsen können.

4.1.3 Öffentliche Wasser-
versorgungsanlage

Entsprechend dem NÖ Wasserleitungsan-
schlussgesetz 1978 besteht keine Verp�ichtung  
des Betreibers einer öffentlichen Wasserver-
sorgungsanlage, Liegenschaften außerhalb 
seines Versorgungsbereiches an die Wasser
versorgungsanlage anzuschließen. Möchte 
ein Liegenschaftsbesitzer an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage anschließen, so 
muss er das Einvernehmen mit dem Betreiber 
der Anlage herstellen.

4.2 Errichtung von Anschluss-
leitungen und den dazugehörigen 
Anlagen

Gemeinschaftliche WVA im ländlichen Raum 
sind geprägt durch weit verzweigte, kleindi-
mensionierte Rohrnetze (siehe Schemaplan).

4.2.1 Allgemeines

Ein Anschluss an eine bestehende Wasserver-
sorgungsanlage im ländlichen Raum erfordert 
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in der Regel recht lange Anschlussleitungen, 
im Berg- und Hügelland ist oftmals auch noch 
die Errichtung von Sonderbauwerken (Druck-
steigerungsanlage, Hochbehälter etc.) erfor-
derlich. Dies erfordert hohe Investitionen, die 
auch unter Berücksichtigung von Förderungen 
deutlich höhere Anschlusskosten als im be-
bauten Siedlungsgebiet nach sich ziehen.

Die ländlichen Strukturen ermöglichen je-
doch die Verlegung von Wasserleitungen im 
Grünland, wobei recht seichte Künetten aus-
geführt werden können. Durch die Erbrin-
gung von Eigenleistungen und innovative 
Grab- bzw. Verlegemethoden (Fräsen, Pflü-
gen) können sehr günstige Einheitspreise er-
reicht werden, sodass auch lange Anschluss-
leitungen mit zumutbaren Kosten realisiert 
werden können.

Die nachfolgend angeführten Informationen 
basieren auf der Studie „Wasserversorgung 
im ländlichen Raum“, die im Auftrag des NÖ 
Wasserwirtschaftsfonds unter Federführung 
der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft die 
Errichtung von Wasserversorgungsanlagen im 
ländlichen Raum an Hand von 15 errichteten 
Anlagen analysiert hat.
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P�ügen der Künette Fräsen der Künette Verlegung der Wasserleitung

Die 7 Schritte zum kostengünstigen Bau von Wasserversorgungsanlagen im ländlichen Raum



25

von der zuständigen BH anerkannt wird. Die 
Genossenschaft tritt als Bauherr auf und  
wickelt das gesamte Projekt ab. Sie schließt 
auch ein entsprechendes Wasserlieferüberein-
kommen mit dem Wasserversorgungsunter-
nehmen, von dem das Wasser bezogen wird. 

Die Genossenschaftsmitglieder verp�ichten 
sich dazu, entsprechende Arbeitsleistungen 
zu erbringen und ihren Grund zur Leitungs-
verlegung in der Regel unentgeltlich zur Ver-
fügung zu stellen. Die Genossenschaft hebt 
einen Kostenbeitrag von den Mitgliedern ein. 
Im Gegensatz zur Gemeinde ist sie dabei nicht 
an das NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz ge-
bunden, sondern kann auch höhere Beträge 
einheben, die beispielsweise die Aus�nanzie-
rung der Herstellungskosten erlauben.

4.2.2.2 Errichtung durch die Gemeinde

Erfolgt ein Anschluss an eine Gemeindewasser-
versorgungsanlage so kann auch die jeweilige 
Gemeinde als Bauherr auftreten. Vor Inangriff-
nahme des Projektes sollten besondere Rah-
menbedingungen mit den Interessenten verein-
bart werden. Beispielhaft könnten folgende Re-
gelungen getroffen werden: Die Gemeinde tritt 

als Bauherr auf und übernimmt grundsätzlich 
alle anfallenden Kosten. Als Projektträger wi-
ckelt sie auch sämtliche Behördenverfahren ab.

Die Interessenten verp�ichten sich, die Ge-
meinde im Zuge der Errichtung zu unterstüt-
zen. Art und Umfang dieser Hilfe hängt von 
der Größe und Schwierigkeit des Projektes ab. 
Die Interessenten leisten weiters einen Kosten-
beitrag in Höhe der Anschlussabgabe entspre-
chend dem NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 
und stellen ihren Grund und Boden für die 
Errichtung der WVA unentgeltlich zur Verfü-
gung. Entschädigungen werden nur bei Errich-
tung von Sonderbauwerken wie Hochbehälter 
oder Drucksteigerungsanlagen vereinbart.

4.2.2.3 Errichtung durch die Liegen -
schaftsbesitzer

Sollen nur ein bis zwei Liegenschaften an eine 
bestehende WVA angeschlossen werden, so 
können diese Liegenschaftsbesitzer auch als 
Errichter und Fördernehmer auftreten. Die 
Errichtung erfolgt im Rahmen eines eigenen 
Bauabschnittes, wobei alle Kosten durch den 
oder die Projektswerber getragen werden und 
diese auch die Förderungen erhalten.

1.	 Projektierung gemeinsam mit den  
Interessenten

2.	 Leitungsführungen im Grünland

3.	 Innovative Rohrverlegung in Fräskünetten 
oder durch Einp�ügen

4.	 Mithilfe bei Rohrverlegung und Rohrbet-
tung unter Anleitung von sachkundigen 
und befugten Personen, Künettenverfül-
lung und Rekultivierung als Eigenleistung

5.	 Einbau von Armaturen durch konzessio-
nierte Installateure

6.	 Errichtung von Spezialbauwerken wie  
Behälter und Drucksteigerungsanlagen in 
Fertigteilbauweise

7.	 Mitverlegung von anderen Leitungen wie 
Stromkabeln etc.

4.2.2 Organisatorische Abwicklung

4.2.2.1 Errichtung durch eine Wasser-
genossenschaft

Auch wenn an eine Gemeindewasserversor-
gungsanlage angeschlossen wird, kann dieser 
Anschluss durch eine Wassergenossenschaft 
errichtet werden. Die Anschlusswerber bilden 
dazu eine eigene Wassergenossenschaft, die 
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4.2.3 Technische Anforderungen

4.2.3.1 Verlegetiefe

Auf Grund der bei bereits realisierten Pro-
jekten gemachten Erfahrungen erscheint eine 
Verlegung der Wasserleitung in eine ca. 1,20 m  
tiefe Künette sinnvoll. Diese Tiefe kann von 
herkömmlichen Fräsmaschinen bei entspre-
chenden Bodenverhältnissen leicht hergestellt 
werden. Auch mittels Verlegep�ug kann eine 
Leitung meist problemlos in dieser Tiefe ver-
legt werden. Die Verlegetiefe von 1,20 m er-
scheint auch im Hinblick auf andere Leitungs-
träger oder die Mitverlegung von Erdkabeln 
sinnvoll. Im ländlichen Raum werden meist 
nur Fernmelde- und Stromkabeln erdverlegt. 
Diese verlaufen genau wie Drainageleitungen 
meist in einer Tiefe von ca. 0,80 m. Bei einer 
Verlegetiefe von 1,20 m können bestehen-
de Erdkabel in der Regel problemlos gequert 
werden und auch die gemeinsame Verlegung 
von Wasserleitung und Erdkabeln ist somit 
recht einfach möglich.

An Hand von bestehenden Leitungen konnte 
zudem durch Messungen der Wassertem-
peratur über den Jahresverlauf festgestellt 
werden, dass eine Leitungsüberdeckung von 

1,00 bis 1,10 m im Grünland im Hinblick auf 
das Temperaturverhalten nicht schlechter ist, 
als eine normgemäße Verlegung mit 1,50 m 
Überdeckung im Asphalt. Wird eine Leitung in 
Acker�ächen verlegt, so wird empfohlen, eine 
Mindestüberdeckung von 1,30 m einzuhalten. 
Dadurch kann auch die zeitweilig fehlende 
P�anzenbedeckung sowie das Aufbrechen des 
Oberbodens im Zuge der Bodenbearbeitung 
berücksichtigt werden. Da die Gefahr des Ein-
frierens und der mechanischen Beschädigung 
der Leitung nicht besteht, entspricht eine Ver-
legetiefe von 1,20 bzw. 1,30 m im Grünland 
der ÖNORM und somit dem Stand der Technik. 
Entsprechend den gültigen Normen (ÖNORM 
B 2533) sollen parallel geführte Leitungen un-
terschiedlicher Einbautenträger nicht überei-
nander verlegt werden und es sollen vorgege-
bene Mindestabstände zu anderen Leitungen 
eingehalten werden. Im Einvernehmen mit den 
jeweiligen Einbautenträgern kann bei entspre-
chenden Platzverhältnissen jedoch von diesen 
Festlegungen abgewichen werden. Insbeson-
dere bei der gemeinsamen Verlegung von 
Leitungen in einer Künette können im Einver-
nehmen mit den Leitungsbetreibern geringere 
Abstände vereinbart werden.
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4.2.3.2 Druckverhältnisse

Ist durch die Höhenverhältnisse oder die 
erforderlichen Leitungslängen kein ausrei-
chender Versorgungsdruck bei den anzu-
schließenden Liegenschaften gewährleistet, 
so ist mittels Drucksteigerungsanlagen der 
Leitungsdruck entsprechend zu erhöhen. 

Grundsätzlich stellt sich dabei die Frage, ob 
die Versorgung von Liegenschaften mittels 
Hochbehälter oder direkt mittels Druck-
steigerungsanlagen mit drehzahlgeregelten 
Pumpen sinnvoller ist. Bei der Entschei-
dungs�ndung spielen in erster Linie die 
Störfallsicherheit sowie die hydraulischen 
Erfordernisse, die Investitionskosten und die 
Betriebskosten eine Rolle.

Infolge der höheren Betriebs- und Ausfalls-
sicherheit sollte grundsätzlich der Variante 
„Errichtung eines Hochbehälters“ jedenfalls 
dann der Vorzug gegeben werden, wenn das 
anzuschließende Versorgungsgebiet inner-
halb des gleichen Druckbereiches, das heißt 
innerhalb der gleichen Versorgungszone, 
liegt. Dies ist beispielsweise bei der Versor-
gung eines geschlossenen Ortsteiles oder 
einer Rotte der Fall.
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Überlegungen zur wirtschaftlichen Abgren-
zung von Druckzonen

Grundsätzlich gibt es keine wirkliche Ober-
grenze für die Förderhöhe von Reinwasserpum-
pen. Bei höherem Druck fallen dabei nicht so 
sehr die Investitionskosten bei den Pumpen, 
sondern vor allem die Kosten für die Leitungen 
und Armaturen ins Gewicht. Der erste maßgeb-
liche Sprung bei den Kosten ergibt sich, wenn 

Ein weiterer Kostensprung ergibt sich, wenn 
ein Normdruck von 25 bar überschritten wird. 
Für diesen Druck werden nur mehr Stahl- oder 
Gussrohre angeboten. Auch fallen erhöhte  
Investitionskosten und Betriebskosten durch 
den hohen Anlaufstrom etc. an. Pumpen mit 
dieser Förderhöhe sollten nur mehr in Aus-
nahmefällen eingesetzt werden.

Ist man gezwungen, Wasser für verschiedene 
Versorgungsgebiete immer höher zu pumpen, 
so emp�ehlt sich mehrere Drucksteigerungs-
anlagen hintereinander zu reihen. Dies wurde 
bereits mehrfach realisiert (siehe Ausfüh-
rungsbeispiel WVA mit unterschiedlichen 
Druckzonen). 

4.2.3.3 Leitungslängen

Hauptleitungen

Im bebauten Siedlungsgebiet liegt der mittle-
re Abstand der Hausanschlüsse ohne Berück-
sichtigung von Transportleitungen zwischen 
10 m und 30 m. Im Unterschied dazu ist die 
Wasserversorgungsanlage im ländlichen Raum 
durch deutlich größere Abstände zwischen 
den Hausanschlüssen charakterisiert. 

ein Normdruck von 16 bar in der Leitung über-
schritten wird. Ab einem Normdruck von mehr 
als 16 bar kann nicht mehr auf alle Materialien 
zurückgegriffen werden, sondern es müssen 
wandverstärkte PE-Rohre, GF-UP-Rohre, Guss- 
oder Stahlrohre verwendet werden. 

Zusätzlich müssen auch sämtliche Armaturen 
wie Schieber, Klappen oder Windkessel stärker 
ausgelegt werden.
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Als Kennwert für die mittlere Hauptlei- 
tungslänge pro Hausanschluss sind 300 m  
typisch.

Hausanschlussleitungen

Im bebauten Siedlungsgebiet liegen die er
forderlichen Hausanschlusslängen meist 
unter 10 m pro Liegenschaft. Im ländlichen 
Raum ergeben sich im Unterschied dazu 
deutlich größere Hausanschlusslängen. Als 
Kennwert für die mittlere Hausanschlusslän-
ge sind 50 m charakteristisch. 
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4.2.3.4 Hydraulische Berechnung

Grundsätzlich ist der Tageswasserverbrauch 
gemäß ÖNORM B 2538 (ergänzende Bestim-
mungen zur ÖNORM EN 805) zu ermitteln. 
Diese ÖNORM-Ermittlung ergibt jedoch für 
kleine Einheiten im Hinblick auf den stünd-
lichen Spitzenverbrauch eher zu niedrige 
Mengenansätze. Für einzelne Liegenschaften, 
insbesondere für jene am Ende von Leitungs-
strängen, ist es deshalb erforderlich, dass der 
stündliche Spitzenbedarf gemäß ÖNORM B 
2531-2 (Tabelle 1) ermittelt und der hydrau-
lischen Berechnung zu Grunde gelegt wird.

Für die Umsetzung von Projekten im länd-
lichen Raum scheint es erforderlich, eine ver-
nünftige Balance zwischen den Erfordernissen 
der Abdeckung des Spitzenbedarfes einer-
seits und der hygienischen Notwendigkeit, 
die Leitungsdimensionen möglichst gering zu 
halten andererseits, zu �nden. Diesbezüglich 
ist anzumerken, dass die Sicherstellung der 
Abdeckung des vielleicht selten oder gar nie 
auftretenden Spitzenbedarfes nicht immer 
sinnvoll ist. Gerade im ländlichen Raum kann 
es manchmal erforderlich sein, beim Auftreten 
von Verbrauchsspitzen auch Druckschwankun

gen zu akzeptieren. Die Entscheidung darüber 
kann nur der Planer in enger Abstimmung mit 
dem Auftraggeber, den Förderstellen und den 
Amtssachverständigen treffen.

Bereitstellung von Löschwasser durch die 
Wasserversorgungsunternehmen:

Für Streusiedlungen werden gemäß ÖVGW-
Richtlinie W 77 als Richtwert für den Lösch-
wasserbedarf 50 m� bzw. als erforderliche 
Liefermenge 800 l/min genannt, welche zur 
Gänze vom Wasserversorgungsunternehmen 
bereitzustellen sind. Als Mindestspeicher
volumen werden 100 m� empfohlen. Es wird 
jedoch ergänzend angeführt, dass aus hygie-
nischen Erfordernissen das Speichervolumen 
reduziert werden kann. 

Auf Grund der hygienischen Anforderungen 
kann ausgesagt werden, dass die Berücksich-
tigung der Bereitstellung von Löschwasser 
bei der Projektierung von Wasserleitungen im 
ländlichen Raum (Objekte in Streulage) nicht 
sinnvoll ist. 

Bei den für den Feuerlöschfall notwendi
gen Leitungsdurchmessern von mindestens 

100 mm kommt es zu sehr geringen Fließge-
schwindigkeiten und dementsprechend langen 
Aufenthaltszeiten des Wassers in der Leitung. 
Dieser Effekt wird durch die, wegen der er-
forderlichen Löschwasserreserve, überdimen-
sionierten Behälter noch verstärkt. Es muss 
deshalb empfohlen werden, die Löschwasser-
versorgung bei der Anlagendimensionierung 
nicht zu berücksichtigen. Insbesondere deswe-
gen sollte der Dialog mit der zuständigen Feu-
erwehr gesucht werden. 

Grundsätzlich sollte der Löschwasserbedarf 
durch andere Lösungen, wie z. B. Löschwasser-
teiche bzw. Löschwasserbehälter sichergestellt 
werden. Diese Vorgangsweise entspricht auch 
dem NÖ Feuerwehrgesetz (LGBL 4400).

4.2.4 Kosten, Einsparungs-  
möglichkeiten

Auf Grund der bisher errichteten Anlagen 
erscheint ein Kennwert für die mittleren Ge-
samtkosten pro versorgtes Objekt in einer 
Höhe von ca. 8.500,- Euro als realer Wert.

Bei der Verlegung von Wasserleitungen im 
ländlichen Raum wird grundsätzlich davon 
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ausgegangen, dass sämtliche Leitungsverle-
gungen im Grünland erfolgen und öffentli
ches Gut bzw. befestigte Bereiche nur gequert 
werden, wobei diese Querungen in der Regel  
im Bohrverfahren hergestellt werden. Die  
Herstellung der Künette erfolgt entweder im 
Fräsverfahren oder es werden die Leitungen 
mittels P�ugverfahren verlegt. Bei beiden Va
rianten können sehr große Laufmeterleistun-
gen pro Tag erbracht werden, was sich jeweils 
im erzielbaren Laufmeterpreis niederschlägt. 

Wird eine Fräskünette hergestellt, so kann das 
gefräste Aushubmaterial in der Regel auch 
für die Rohrbettung verwendet werden, was 
Kosten für Materialankauf und -transport 
sowie für eine Deponierung von Aushubmate-
rial spart.

Bei Kostenberechnungen ist darauf Bedacht zu 
nehmen, dass Erschwernisse (Straßenquerun
gen, Bachquerungen, schwierige Leitungsque-
rungen etc.) zusätzlich berücksichtigt werden 
müssen. Die angeführten Laufmeterpreise be-
ziehen sich auf Kunststoffrohre (PVC, PE) bis 
zur Druckstufe PN 16. Werden andere Rohr
materialien oder andere Druckstufen verwen-
det, so sind zusätzliche Kosten anzusetzen.
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4.2.4.1 Kosten für Leitungsverlegung

Kostenansatz bei Verlegung in Fräskünetten 
oder P�ugverlegung:

Bei einfachen Verhältnissen liegen die er
reichbaren Kosten bei 15 bis 25 Euro, als 
durchschnittlicher Laufmeterpreis kann ein 
Wert von 20 Euro angenommen werden.

Kostenansatz bei Herstellung von Grab
künetten:

Die tatsächlichen Mehrkosten bei schwieri
geren Verhältnissen hängen vor allem davon 
ab, ob mit einer „normalen“ Künette das Aus-
langen gefunden werden kann. Ist dies der 
Fall, so kann mit Laufmeterkosten in der Höhe 
von 40 Euro gerechnet werden.

Grabkünette mit Erschwernissen:
Ist der Untergrund so schwierig, dass keine 
herkömmliche Künette hergestellt werden 
kann (Findlinge, plattenförmig schräg fal-
lender Fels, Grundwasser, Schöpfboden etc.), 
so ist ein kostengünstiger Bau von Wasserver-
sorgungsanlagen im ländlichen Raum unter 
Erbringung von Eigenleistungen aus Grün-
den des Arbeitnehmerschutzes und der Ge-
werbeordnung weder möglich noch sinnvoll. 
Dies gilt auch für Künetten, die auf Grund 
der Tiefe mit einem Verbau versehen werden 
müssen bzw. für Abschnitte mit vielen Ein-
bautenquerungen. 

Bei diesen Verhältnissen beschränken sich  
die Eigenleistungen auf die Rekultivierung, 
wesentliche Einsparungsmöglichkeiten sind 
dadurch nicht gegeben.


























